
 

Spielweg-Schule 
 

Anmeldung zu folgenden Betreuungszeiten  

Name Schulkind: ______________________Geb. Datum: ______________ 

Beginn: ________________________  Klasse: _____________________________ 

Betreuungszeit:  

□ Montag-Freitag von 07:00 Uhr – 08:40 Uhr 

Mein Kind soll an folgenden Tagen die Kernzeit von 12:10 Uhr – 14: 00 Uhr besuchen: 

Mo □ Die □ Mi □ Do □ Fr □ 

Bitte unbedingt ausfüllen: 

 Mein Kind darf alleine nach Hause gehen: ja □ nein □ 

 Mein Kind wird aus der Betreuung abgeholt von: ___________________________________ 

 Mein Kind darf nach Hause gehen mit: ___________________________________________ 

Name der Eltern: _________________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________ 

Tel. Nr. privat/geschäftlich/Handy: _______________________________________ 

E-Mail-Adresse: ________________________________________________________ 

 

Die Anmeldung ist verbindlich für ein Schulhalbjahr.  

Hiermit stimme ich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 

Datenschutzrichtlinien (siehe Anhang) zu.  

 

 

Münstertal,             
  Datum      Unterschrift der Eltern 

  



SEPA-Lastschriftmandat/SEPA Direct Debit Mandat 

Gemeinde-OKZ: 4410  Gemeinde-AGS: 08315130 
DE07ZZZ00000122548 

Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier 

Bürgermeistera
mt Wasen 47 
79244 Münstertal/Schwarzwald

 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die oben 
genannte Institution, Zahlungen von meinem 
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) 
Kreditinstitut an, die von oben genannter Institution 
auf mein (unsere) 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem (unserem) 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Originalunterschrift gültig. Zusendungen per 
E-Mail oder Fax können nicht angenommen 
werden. 
 

 
By signing this mandate form, I (we) authorise 
the creditor (name see above) to send 
instructions to my (our) bank to debit my (our) 
account and my (our) bank to debit my (our) 
account in accordance with the instructions from 
the creditor (name see above). 
Note: I can (we can) demand a refund of the 
amount charged within eight weeks, starting 
with the date of the debit request. 
The terms and conditions agreed upon with 
my (our) financial institution appl

Die Lastschriften werden zu den Fälligkeitszeitpunkten bewirkt, die in Ihren Bescheiden, Rechnungen und 
Verträgen ausdrücklich genannt sind. Dort finden Sie auch die genauen Einzugsbeträge. 

Zahlungspflichtiger 

Name / Name of the debitor 

Straße und Hausnummer / debitor Street and number 

Land / debitor Country Postleitzahl und Ort / debitor Postal code and City 

IBAN / debitor IBAN 

SWIFT BIC / debitor SWIFT BIC 

Zahlung für 
Mandatsreferenz / Mandate reference 

Buchungszeichen 

Zahlungsart 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit 
This mandate is valid for the  agreement with 

[ ] Wiederkehrende Zahlung / recurrent payment 
[  ] Einmalige Zahlung / one-off payment 

Ort und Datum 

City and date of signature(s) 

Unterschrift(en) 

Betreuung/ Mittagessen 



Richtlinien der Gemeinde Münstertal bei der Inanspruchnahme der flexiblen Vor-

mittags- und Nachmittagsbetreuung an der Spielweg Schule  
§ 1 Trägerschaft  
Den Grundschülern an der Abt-Columban-Schule wird eine zusätzliche Betreuung vor und nach dem Schulunterricht 
(Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule) angeboten. Darüber hinaus wird den Grundschülern von Dienstag bis 
Donnerstag eine Nachmittagsbetreuung angeboten. Trägerin der Betreuungsangebote ist die Gemeinde Münstertal.  
§ 2 Betreuungsinhalt  
Das Betreuungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Schüler/innen sowie an den örtlichen situationsbedingten 
Gegebenheiten. Den Schüler/innen werden insbesondere sinnvolle, spielerische und freizeitbezogene Aktivitäten angeboten. 
Ein Unterricht findet nicht statt. Hausaufgabenbetreuung wird nur während der Nachmittagsbetreuung gewährleistet.  
§ 3 Aufnahme, Abmeldung, Ausschluss  
(1) Die Aufnahme der Kinder in die Betreuungsangebote erfolgt im Rahmen eines privatrechtlichen Betreuungsvertrages. 
Dieser kommt durch den Aufnahmeantrag und die Aufnahmebestätigung zustande.  
(2) In eine Betreuungsgruppe werden Grundschüler der Abt-Columban-Schule aufgenommen. Eine Aufnahme erfolgt soweit 
Plätze vorhanden sind. Vorrangig aufgenommen werden Kinder von Alleinerziehenden und berufstätigen Eltern. Ein 
Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich für ein Schulhalbjahr.  
(3) Aus wichtigem Grund kann vom Träger außerordentlich und ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:  
a) bei unentschuldigtem Fernbleiben eines Kindes über einen längeren Zeitraum als zwei Wochen;  
b) bei Zahlungsrückständen des Betreuungsentgeltes für mehr als zwei aufeinander folgende Monate nach erfolgter 
schriftlicher Mahnung;  
c) wenn Kinder sich nicht in die Ordnung der Betreuung einfügen und Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, die den Rahmen 
und die Möglichkeiten der Betreuungskräfte übersteigen und ein erhebliche Belästigungen und Gefährdung anderer Kinder 
verursachen.  
(4) Die Betreuung endet auch mit Ablauf der in der Annahmebestätigung festgesetzten Frist.  
§ 4 Besuch der Betreuungsangebote  
(1) Die Betreuung im Rahmen der Vormittagsbetreuung findet an den Tagen, an denen Schulunterricht ist, statt. Die den 
Unterricht ergänzende Betreuung findet in den Zeiten von 07:15 Uhr bis 08:30 Uhr (Aufnahmeschluss 08:15 Uhr) sowie von 
12:00 Uhr bis 14:00 Uhr statt. Die Nachmittagsbetreuung erfolgt von Dienstag bis Donnertag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 
16:30 Uhr.  
(2) Sollte das Kind einen oder mehrere Tage fehlen, ist die Einrichtung zu benachrichtigen.  
(3) Bei Infektionskrankheiten dürfen die Kinder die Einrichtung nicht besuchen. Solche Krankheiten und das Auftreten 
übertragbarer Krankheiten in der Familie sind den Betreuungskräften der verlässlichen Grundschule unverzüglich mitzuteilen. 
Erkrankt ein Kind während des Aufenthalts in der verlässlichen Grundschule, muss es baldmöglichst abgeholt werden. Vor 
dem weiteren Besuch kann eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung gefordert werden, insbesondere bei 
ansteckenden Krankheiten.  
§ 5 Benutzungsgebühr  
(1) Die Gebühren richten sich nach den Gebührentabellen der Gemeinde Münstertal.  
(2) Die Gebührenschuld für die Benutzungsgebühr entsteht für den Monat, in dem das Kind aufgenommen wird. Der Beitrag 
wird jeweils zum 15. eines Kalendermonats zur Zahlung fällig. Dies gilt auch bei Unterbrechung der Betreuung durch die 
Schulferien oder durch das Fernbleiben eines Schülers.  
(3) Die Eltern sind verpflichtet, die fälligen Gebühren im Wege des Lastschriftverfahrens von ihrem Girokonto abbuchen zu 
lassen.  
(4) Bei Zahlungsverzug besteht die Ausschlussmöglichkeit des Kindes.  
§ 6 Aufsichtspflicht, Versicherungsschutz, Haftung  
(1) Aufsichtspflicht  
Die Aufsichtspflicht des Trägers beginnt mit der Übernahme der Schüler/-innen durch die Betreuungs-kräfte der Einrichtung. 
Während der Betreuungszeiten sind die Betreuungskräfte grundsätzlich für die Schüler/-innen ihrer Gruppen verantwortlich. 
Sie entlassen daher die Schüler/-innen unmittelbar nach Ende der Betreuung an der Türe der Einrichtung. Schüler/-innen die 
nicht abgeholt werden, werden zu den festgelegten Zeiten entlassen. Eine weitere Aufsichtspflicht des Betreuungspersonals 
besteht danach nicht. Für Schüler/-innen die sich ohne Abmeldung von der Betreuung im Rahmen des Betreuungsangebots 
entfernen, wird keine Verantwortung übernommen.  
(2) Versicherungsschutz  
Die Schüler/-innen sind gegen Unfall versichert. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz erstreckt sich auf die Teilnahme 
an den Betreuungsangeboten und auf dem Weg zwischen Wohnung und Schule. Die Betreuungskräfte können für diesen 
Weg keine Verantwortung übernehmen. Unfälle, die eine ärztliche Behandlung nach sich ziehen, sind der Gemeinde oder 
Schulleitung unverzüglich zu melden.  
(3) Haftung  
Der Träger haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und anderer persönlicher 
Gegenstände der Schüler/-innen, die in die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule mitgebracht werden. Es 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Den Erziehungsberechtigten wird empfohlen, eine Privathaftpflichtversicherung 
abzuschließen.  
§ 7 In Kraft treten Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars durch die/den Erziehungsberechtigte/n werden die Richtlinien als 

verbindlich anerkannt. 


